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Parlamentarischer Vorstoss 
 

Vorstoss-Nr.: 265-2020 
Vorstossart: Motion 
Richtlinienmotion: ☐ 
Geschäftsnummer: 2020.RRGR.352 
  
Eingereicht am: 30.10.2020 
  
Fraktionsvorstoss: Ja 
Kommissionsvorstoss: Nein 
Eingereicht von: FDP (Reinhard, Thun) (Sprecher/in) 

 
 

 
  

 
 

Weitere Unterschriften: 0 
  
Dringlichkeit verlangt: Ja 
Dringlichkeit gewährt: Ja 26.11.2020 
  
RRB-Nr.:  vom  
Direktion: Wirtschafts-, Energie- und Umweltdirektion 
Klassifizierung: Nicht klassifiziert 
Antrag Regierungsrat: Auswahl 

Hilfe statt Konkurs 

Der Regierungsrat wird beauftragt, 

1. gestützt auf die Kantonsverfassung neue Hilfsmassnahmen für konkursgefährdete Betriebe, insbe-
sondere auch Sportbetriebe, zu beschliessen, sofern ihre wirtschaftliche Notlage durch staatliche Co-
vid-19-Massnahmen bedingt ist 

2. Mittel bereitzustellen und evtl. eine gesetzliche Grundlage kantonal zu beschliessen, damit gestützt 
auf Artikel 12 des neuen Covid-19-Gesetzes des Bundes in Härtefällen geholfen werden kann 

3. Ziffern 1 und 2 vorstehend aufeinander abzustimmen 

Begründung: 

Zu Punkt 1: Gemäss Uhlmann-Gutachten ist die Notrechtskompetenz der Regierung nach Artikel 91 Kan-
tonsverfassung unabhängig von den Befugnissen des Bundesrates. Somit ist das Vorliegen einer ausser-
ordentlichen Lage im Sinne des Epidemiengesetzes keine Voraussetzung für notrechtliche Massnahmen 
gemäss Kantonsverfassung. Der Regierungsrat könnte in Anbetracht der dramatischen Lage also erneut 
Notrecht erlassen, um konkursgefährdeten, aber grundsätzlich gesunden Betrieben − namentlich auch 
Sportklubs − unter die Arme greifen. 

Zu Punkt 2: Der Bund und die Kantone sind daran, eine Verordnung zur Umsetzung der Härtefallregelung 
von Artikel 12 des Covid-19-Gesetzes (in Kraft seit 26.09.2020) zu erarbeiten. Dies würde Massnahmen 
für die besonders stark betroffenen Branchen ermöglichen, wobei eine gemeinsame Finanzierung durch 
Bund und Kantone vorgegeben ist. Unseres Erachtens sind Sportunternehmen mitgemeint. 

Begründung der Dringlichkeit: Die Dringlichkeit ergibt sich aus der Dramatik der Covid-Situation bzw. der Massnahmen von Bund 
und Kanton. 
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Verteiler 
‒ Grosser Rat 


